
Anpassung des Beschlussvorschlags von Aufsichtsrat  
und Vorstand zu Punkt 2 der Tagesordnung

 

Gemäß der am 8. Dezember 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der ordentlichen 

Hauptversammlung 2022 wird – sofern sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 / 2021 

dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern sollte – der Hauptversamm­

lung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 2 unterbreitet. Hierbei 

werden unverändert eine Dividende von 4,00 € je dividendenberechtigte Stückaktie sowie ent­

sprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorgesehen. 

Zum heutigen Tage waren 803.728.690 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 / 2021 dividenden­

berechtigte Stückaktien vorhanden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der Siemens Aktiengesellschaft aus dem 

abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 / 2021 in Höhe von 3.400.000.000,00 € wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von 4,00 € je  

für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 / 2021  

dividendenberechtigte Stückaktie: 	 3.214.914.760,00 €

Gewinnvortrag: 	 185.085.240,00 €

München, den 10. Februar 2022

Siemens Aktiengesellschaft  

Der Vorstand

HAUPTVERSAMMLUNG 2022

Ordentliche Hauptversammlung 2022 der Siemens AG am 10. Februar 2022




